
venialis bplene deliherati 91 ahsentia Afectus VOluntarii 20veniale, Studium berfectionis, desiderium Communionis, GXCITVitium Orationis mentalis 6t mortificationis (Kopings, 5.00 IIIOI. Dieſe fromme Stimmung var Iuoffenbar nicht, ſie alſ zur öfteren Communion weder berech—tigt noch geeignet. hr Zuſtand freilich keine hochgradige,continuirliche Geiſtesſtörung, mehr Geiſteschwäche, Schwachſinn,mit einiger Exaltation, wobei ſie bh ihr Arbeiten verrichteteund nicht beſonders auffällig ſich benahm die h CommunionUchte ſie mehr aus unverſtandenem Pietism8, mehr nachäffendden Gebrauch anderer Perſonen, nach zeitweiligem Einfall; ſokonnte ſie wohl nach vorausgegangener El einige Male imJahre Communiciren.
Aber mußte ſie denn dur

und Wegführen befchämt und verbittert werden?
das Vorbeigehen, Wegſchaffen

reilichſollte vor allem Andern eine vertrauliche Befragung, Abmah⸗nung (unter vier Augen COrrectio fraterna) verſucht werden.Wenn dieß aber nicht geſchah dient zur Entſchuldigung, daßman die Wohnung der nicht genau U  E, daß ihr Zutrittund Benehmen ärgernd Ar den Prieſter und die Leute war,und ihre ſogleiche Beſeitigung momentan das richtige oder ein⸗zige Abhilfsmittel I,chien War auch ihr Benehmen nicht als„Störung einer gottesdienſtlichen Handlung“ betrachten oderihr zu imputiren, ſo intendirte man ndrerſeits auch mit reuenergiſchen Entfernung, bzw Bedrohung nicht ein ſtrafrechtlichesEinſchreiten, ſondern NIl die raſche Beendigung und vorbauendeVerhinderung eines ärgerlichen Auftrittes ud we auch dieſesVerfahren nit Lucia 4l und für ſich theoretiſch

X nichtdas richtigſte geweſen wäre, —Erfolg In dief rechtfertigte hraktiſch der
Em und auch In einem andern ähnlichenFalle das energiſche Vorgehen, da ſodann dieſe Perſonen auflange Zeit, durch Furcht eingeſchüchtert und beſom gemacht,ſich ordentlich benahmen und 3u ſagen, geheiltSt Pölten. rof Gun dlhuber.

VII (Ueber Generalbei
Beichtvater, pflegt alle bntenten

Titus, ein junger eifriger
beichten, beſonders ältere und vere

die bei ihm Am erſten Male
helichte, 3u fragen, ob ſie choneine Generalbeicht abgelegt Aben„denjenigen, die dieſe Frageverneinen, preiſt die Nützlichkeit derſelben mit meN Worten

0 CETL begnügt ſich nicht bloß mit dem Anpreiſen, ſondernCEL macht ihnen den r  40 ſogleich eine —Y*olche abzulegen undohne ange 3u fragen, ob . ihnen recht ſei, fängt ſofort 0
9
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ſie U  ber ihre Lebensverhältniſſe und über die Sünden ihres
vorigen Lebens auszufragen. Er begründet ſeine Handlungsweiſemit der Vorausſetzung, daß die Meiſten In der Jugend eicht
ſinnig und brauchshalber beichten, oft im Zweifel förtleben,
ihre Sünden mehr oder weniger verſchweigen, Iu ſündhaften
Gelegenheiten oder Gewohnheiten oft Jahrelang zubringen * 11

Timotheus, ein anderer Beichtvater, I gerade das egen⸗
El Titus Er iſt gerade kein Feind der Generalbeichten,
nimmt aber ſolche auf, wenn ihn Jemand darum erſucht;
ELn frägt darum auch nie ein Beichtkind, ob S ſchon eine Ge
neralbeicht abgelegt habe; CYu denkt ſich „Hat Jemand V früheren
Jahren aus irgend einem Grunde nicht giltig gebeichtet, o wird
ELr mir's Iu der Beicht ſchon ſagen und ich werde ihm dann
eine Generalbeicht anrathen.“

Juid de 160 61 Pimotheo? Welcher beiden handelt Correet?
Wir glauben, ganz Orrect handle einer. Wie überall,

iſt auch hier Iu medio Virtus. Der heil. Leonhard 4 Portu
Mauritio, der berühmte Miſſionär und Beichtvater des vorigen
Jahrhunderts, war eln großer Freund Generalbeichten; EL
hörte auf einen vielen Miſſionen unzählig viele an Er
rieth, mit Ausnahme der Scrupulanten, Allen An, eine General—
beicht abzulegen, die 68 noch NI gethan. Beſonders ſolchen,
die ihr Lehen ändern, in ein Kloſter oder u den geiſtlichen
Stand reten oder einen Ehebund ſchließen wollten, dann Vor
züglich auch ſolchen, velche, nachdem ſie lange Im Gewirre der
Geſchäfte gelebt haben, Nunl ruhiger leben, ich mit ihrer (Cele
beſchäftigen und ich ganz ott weihen wollten Es gibt, flegte

3 agen, für ſolche kein wirkſameres zu threr Er⸗
N als eine gute Generalbeicht, Cil eine General—
El mehr merz Über die begangenen Sünden und ein
größere Verlangen nach einem beſſern Leben einflößt Um auf
die Generalbeicht 3u ſprechen 3u kommen, ſtellte CU oft NI ſeine
Beichtkinder, die zum erſten Male 3u ihm kamen, die Fragen,
oh ſie immer, auch In der Jugend, alle ſchwer Sündhafte 9e
beichtet, ob ſie nie wiſſentlich und freiWI 9 eine ſchwere Sünde
verſchwiegen, bb ſie N noch etwas aus ihrem rüheren Leben
beunruhige, oh ſie ſchon eine Generalbeicht abgelegt aben
Durch und ähnliche Fragen, agte Er 0  7 habe Er mehr
Seelen al ELr Haare auf dem Kopfe habe. Dieſe An⸗
ſichten und dieſe Praxis des heil Prieſters mö  en wir auch
unſerm Beichtvater Timotheus rech ernſtlich zur Erwägung
empfehlen Auch E ſei, wie der heil Leonhard, ern Freund
der Generalbeichten; auch EL E  6 ſeine Pönitenten, wenn
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Zeit und Umſtände ES erlauben, wenigſtens an ſolche, bei denen
* mit Grund vermuthen kann, daß bei ihnen nicht Alles In
Ordnung ſei, die erwähnten Fragen, hüte ſich jedoch recht ern  5lich, Iu die äußerſt unkluge Praxis des Beichtvaters T  Itus 3verfallen. Aus dieſem Grunde nache EL ſich vor Allem jeneMaximen eigen, welche die Moraltheologen In Betreff der Ge—
neralbeichten aufſtellen, Aun 65  U wiſſen, welchen Pönitenten eine
Generalbeicht nothwendig, welchen nützlich. welchen aber ſchädlichiſt Dann verliere E niemals den 0 wichtigen Grundſatz der
Moral aus den Augen: Ouanis et 80¹4 COnhfessio Certe ſu
1d repetenda eSb; alſo Omnis invalida: V

ꝗ

ede ungiltigeBeicht, wei alle Sünden der Schlüſſelgewalt der Kircheunterworfen werden müſſen, daß ſie durch die heil Abſolution
nachgelaſſen werden fönnen. SOLa invalida: Nur eine Uun
giltige Beicht, weil kein Grund vorhanden iſt, eine andere 3uwiederholen. ſt bei einer COnhfessio Valida ein defecetus vor
handen, ſo ann derſelbe auch ohne Wiederholung der Beicht
ſupplirt werden t e invalida: die Ungiltigkeit muß ge  1
ſein, denn Im Zweifel über die Giltigkeit Standum 681 ProIalore àCtus, und eine ewiſſe Pflicht iſt NuL dann vorhanden,81 de Certe COnstat Eine el alſo, wobei man zweifelt,bb nan wohl die gehörige Reue, den hinreichenden Vorſatz e·habt, bder bb man ſich iber Alle  D pflichtſchuldigſt angeklagthabe, muß nicht nothwendig wiederholt werden; un darum
kann auch ein Beichtvater von Niemandem die Ablegung einer
Generalbeicht ſtrenge verlangen, außer die vorhergehenden Beichtenvären ganz gewi Ungiltig geweſen. Der heil on ſagt:„Sedulo advertendum, IIOII Cogendos-poenitentes 0 16—
petendas Confessiones, U1iS!l moraliter Certo Constat, 68 Uuisse
invalidas, Ut recte j1cunt Oroix, Obaàt, Holzmann, ½0bba,
Ibel Fillucio 0 GOmmuni (Contra Antonium, dul inter
rigidos auCtores nostri temporis inimum habet 1ocum).Ratio esb. quia ossessio Stabt Pro valore Confessionum PI
teritarum, uamdlu de nullitate IIOII Constat.“ Ebenſoausdrücklich pricht ſich Segneri QuSs 77  an mu vermeiden,“
ſagt dieſer gelehrte und fromme Miſſionär, 3u neugierig nach
den frühern Beichten 3u forſchen und die Beichtkinder verpflichten
A wollen, ſie Neuen 3u wiederholen, CS denn im Falleeiner offenbaren Nothwendigkeit venn dem Beichtvater die
Gewalt, oder dem Beichtkinde der Vorſatz und die Reue
efehlt haben ſt übrigens der Irrthum nicht offenbar, ſo folgejener echtsregel, daß im Zweifel die Annahme immer für die
Giltigkeit de Acte  D 10
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Nach dieſen klugen und geſunden Grundſätzen handle der
Beichtvater Itu  5 Er ahre fort, ern Freund der Generalbeichten
3u ſein, aber EuN Salis. Wenn ihm ern Beichtkind aufoben erwähnte Fragen befriedigende Antworten gibt agt5VV habe zwar noch nie eine Generalbeicht abgelegt, aber ichhoffe immer gut gebeichtet, nie etwa  8 verſchwiegen, meine Sündenimmer herzlich ereut 3u haben, w 10 ſo iſt EL nicht berechtigt,von einem en Beichtkinde die Ablegung einer Generalbeichtſtrenge 3u verlangen; EL kann ſie ihm anrathen, venn CEL eSratione majoris Securitatis, humilitatis, devotionis, manifesta-—
tionis COnscientiae a0 direéctionem berfectiorem 616 für gutbefindet, aber ſtrenge efehlen kann C8 nichAus dem Geſagten iſt auch erſichtlich, wie äußerſt unklug
CETL bisher gehandelt, daß ſogar von vielen ſeiner Pönitentenverlangt hat, Stante pede eine Generalbeicht abzulegen. 1eS
önnte dort gefchehen, wo die Beichten gewi ungiltigſind und überdies der Pönitent ni el einer andern Zeiterſcheinen kann, weil Am ſelben Tage nothwendigcommuniciren muß In der ege aber iſt CS beſſer, die Ab⸗
legung der Generalbeicht auf eine gelegenere Zeit 3 verſchieben,wo der Pönitent vorbereitet erſcheint un der Beichtvater zudieſem wichtigen Geſchäfte mehr uße At. Zwingt man die
Pönitenten, die auf eine Generalbeicht nicht vorbereitet ſind,‚und CS überdies nicht einmal abſolut nothwendig aben, eine

ogleich abzulegen, ſo kann CS ſein, daß Unter den vielenPönitenten einer oder der andere ſich willig herbeiläßt, die
Meiſten werden C8 aher ungeduldig hinnehmen, ſie werden Im
heſten Falle nur ſoweit antworten, als man ſie rägt, werden
von dem, worüber ſie nicht gefragt werden, keine Erwähnungun, und dur eine Generalbeicht Iu der ege nichtbefriediget werden Wir reden hier von Generalbeichten um
Allgemeinen; bei Miſſionen und beſonders bei Perſonen, dieelbſt den Wunſch äußern, eine Generalbeicht —ogleich abzulegen,kann 7 wenn Zeit und Umſtände * erlauben, eine Aus
nahme machen, weil ſie gegenwärtig vielleicht gerade recht gutdisponirt ſind, und, weil Gefahr vorhanden iſt, daß ſie einerandern Zeit ni mehr kommen werden.

Steinhaus. Pfarrvic. Severin Fabiani
VIII. (Reſtitution in Geſchenkform. eter, der jetzt einreicher Kaufmann iſt, hat als Lehrling und Commis dem Han⸗delsmanne Paulus bis fünfhundert Gulden veruntreut, Ohnedaß jener auch NUr die eiſeſte Ahnung davon E Nun iſt


